
VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH

Sehr geehrter Herr Kollege,

Ihre Frage Nr. 0507/April:

Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung zur Verfügbarkeit, Anwen-
dung und Effizienz sogenannter Tageslichtbaustellen (Baumaßnahmen, die im
Zeitraum des vorhandenen Tageslichts durchgeführt werden) im deutschen
Bundesfernstraßennetz vor, und nach welchen Kriterien wird über deren Ein-
satz entschieden?

beantworte ich wie folgt:

Der Begriff „Tageslichtbaustelle“ entspricht der Betriebsform 2 der Richtli-
nien zur Baubetriebsplanung auf Bundesautobahnen. Diese beschreibt ei-
nen Baubetrieb an Werktagen (Montag bis Samstag) unter Ausnutzung des
Tageslichts. Dieser kommt insbesondere auf Autobahnen in Betracht, wenn
eine Tagesschicht unter Berücksichtigung der verkehrlichen Auswirkungen
nicht ausreicht, um die Bauzeit oder die Dauer verkehrlicher Einschrän-
kungen angemessen zu begrenzen. Ihre Zweckmäßigkeit hängt insbeson-
dere von Art und Umfang der Maßnahme, Verkehrsbelastung, Verkehrssi-
cherheit, Arbeitsschutz, verfügbaren Bauverfahren, Lärm- und Immissions-
schutz sowie wirtschaftlichen Gesichtspunkten ab.

Mit freundlichen Grüßen
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